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(3) Ist die Tatbeteiligung von untergeordneter Bedeutung, 
kann der Täter mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren, 
Verurteilung auf Bewährung, Haftstrafe oder mit Geld
strafe bestraft werden.

§216
Landfriedensbruch

Wer sich an
1. Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Sachen oder
2. Bedrohungen von Menschen mit einer Gewalttätigkeit, 
die aus einer Menschenmenge in einer die öffentliche Si
cherheit gefährdenden Weise mit vereinten Kräften be
gangen werden, als Täter oder Teilnehmer beteiligt oder 
wer auf die Menschenmenge einwirkt, um ihre Bereit
schaft zu solchen Handlungen zu fördern, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu drei Jahren, Verurteilung auf Bewäh
rung oder mit Geldstrafe bestraft, wenn-die Tat nicht in 
anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist.

§217
Besonders schwerer Fall des Landfriedensbruchs

In besonders schweren Fällen des § 216 wird der Täter 
mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren 
bestraft. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel 
vor, wenn der Täter
1. eine Schußwaffe bei sich führt;
2. eine andere Waffe bei sich führt, um diese bei der Tat 

zu verwenden;
3. durch eine Gewalttätigkeit einen anderen in die Ge

fahr des Todes oder einer schweren Körperverletzung 
bringt;

4. plündert oder bedeutenden Schaden an fremden Sa
chen anrichtet.

§218
Androhung von Gewaltakten 

und Vortäuschung einer Gemeingefahr
Wer die öffentliche Ordnung durch Androhung von 
Sprengungen, Brandlegungen oder anderen Gewaltakten 
oder dadurch gefährdet, daß er das Vorliegen einer Ge
meingefahr vortäuscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren, Verurteilung auf Bewährung, Haftstrafe oder 
mit Geldstrafe bestraft.

§219 .
Bildung krimineller Vereinigungen

(1) Wer eine Vereinigung gründet, deren Zwecke oder de
ren Tätigkeit darauf gerichtet sind, Straftaten zu begehen, 
oder wer sich an einer solchen Vereinigung als Mitglied 
beteiligt, für sie wirbt oder sie unterstützt, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu fünf Jahren, Verurteilung auf Bewäh
rung oder 'mit Geldstrafe bestraft.
(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden,
1. wenn die Begehung von Straftaten nur ein Zweck oder 

eine Tätigkeit von untergeordneter Bedeutung ist oder
2. soweit die Zwecke oder die Tätigkeit der Vereinigung 

eine Straftat nach § 102 betrifft.
(3) Der Versuch, eine in Absatz 1 bezeichnete Vereinigung 
zu gründen, ist strafbar.
(4) Ist der Täter Rädelsführer, so ist auf Freiheitsstrafe 
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen.
(5) Das Gericht kann bei Beteiligten, deren Schuld gering 
ist und deren Mitwirkung von untergeordneter Bedeu
tung ist, von einer Bestrafung nach 'den Absätzen 1 und 3 
absehen.
(6) Das Gericht kann die Strafe mildern oder von Strafe 
absehen, wenn der Täter
1. sich freiwillig und ernsthaft bemüht, das Fortbestehen 

der Vereinigung oder die Begehung einer ihren Zielen 
entsprechenden Straftat zu verhindern, oder

2. freiwillig sein Wissen so rechtzeitig einer Dienststelle 
offenbart, daß Straftaten, deren Planung er kennt, 
noch verhindert werden können;

erreicht der Täter sein Ziel, das Fortbestehen der Vereini

gung zu verhindern oder wird es ohne sein Bemühen er
reicht, so' ist von Strafe abzusehen.

§219 a
Bildung terroristischer Vereinigungen

(1) Wer eine Vereinigung gründet, deren Zwecke oder 
deren Tätigkeit darauf gerichtet sind,
1. Mord oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit (§§ 112 

oder 92),
2. Geiselnahmen (§ 130 a),
3. Brandstiftungen oder andere gemeingefährliche Straf

taten in den Fällen der §§ 185, 186, 190 oder 198
zu begehen, oder wer sich an einer solchen Vereinigung 
als Mitglied beteiligt, wird mit Freiheitsstrafe von einem 
Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
(2) Ist der Täter Rädelsführer, so ist auf Freiheitsstrafe 
nicht unter drei Jahren zu erkennen.
(3) Wer eine in Absatz 1 bezeichnete Vereinigung unter
stützt oder für sie wirbt, wird mit Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.
(4) Das Gericht kann bei Beteiligten, deren Schuld gering 
ist und deren Mitwirkung von untergeordneter Bedeutung 
ist, in den Fällen der Absätze 1 und 3 die Strafe mildern.
(5) § 219 Absatz 6 gilt entsprechend.
(6) Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Mo
naten kann das Gericht die Fähigkeit, öffentliche Ämter 
zu bekleiden, und die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen 
Wahlen zu erlangen, aberkennen.

§220
Äußerungen nationalsozialistischen, rassistischen, 
militaristischen und revanchistischen Charakters

Wer in der Öffentlichkeit Äußerungen nationalsozialisti
schen, rassistischen, militaristischen oder revanchistischen 
Charakters kundtut oder Symbole, Gegenstände, Schrift
stücke oder Aufzeichnungen dieses Charakters verwen
det, verbreitet oder anbringt oder zu diesem Zwecke her
stellt oder einführt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren, Verurteilung auf Bewährung, Haftstrafe oder mit 
Geldstrafe bestraft.

§221
Angriff auf völkerrechtlich geschützte Personen

(1) Wer eine völkerrechtlich geschützte Person entführt, 
körperlich mißhandelt oder rechtswidrig ihrer persönli
chen Freiheit beraubt oder sie mit solchen Handlungen 
bedroht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, Ver
urteilung auf Bewährung oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer auf die Diensträume, die 
Privatwohnung oder die Beförderungsmittel einer völ
kerrechtlich geschützten Person einen gewaltsamen An
griff begeht oder mit einem solchen Angriff droht, der 
geeignet ist, das Leben, die Gesundheit oder die persön
liche Freiheit dieser Person zu gefährden.
(3) Der Versuch ist strafbar. In den Fällen der Entfüh
rung einer völkerrechtlich geschützten Person ist die Vor
bereitung strafbar.

§222
Mißachtung staatlicher Symbole

Wer in der Öffentlichkeit die Staatsflagge oder andere 
Staatssymbole der Deutschen Demokratischen Republik 
oder Staatssymbole anderer Staaten böswillig zerstört, be
schädigt oder in anderer Weise verächtlich macht, wird 
mit Verurteilung auf Bewährung, Haftstrafe, Geldstrafe 
oder mit öffentlichem Tadel bestraft.“
§ 223 wird aufgehoben.

„§224
Anmaßung staatlicher Befugnisse

(1) Wer sich eine staatliche Befugnis anmaßt und dadurch 
die ordnungsgemäße Tätigkeit staatlicher Organe oder die 
Rechte der Bürger beeinträchtigt, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren, Verurteilung auf Bewährung oder mit 
Geldstrafe bestraft.


